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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1967

Norm

ABGB §1304 BVIa

BStG §5

Rechtssatz

Grobes Verschulden, wenn das Organ des Straßenerhalters durch elf Tage nicht meldet, daß ein

Gehsteigbegrenzungsstein in einer Länge von siebzig bis achzig Zentimeter, einer Breite bis zu fünfzehn Zentimeter

und stellenweise bis zum Straßenniveau ausgebrochen ist.

Verschuldensteilung 1 : 1, wenn ein Straßenbenützer infolge Unaufmerksamkeit an dieser Stelle zum Sturz kommt.
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